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Synopse zur Änderung der Beitragsordnung für die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege 
in der Stadtgemeinde Bremerhaven (Beitragsordnung) 

Aktuelle Fassung Künftige Fassung 

§ 1 Beiträge 

(1) Zu den Kosten für die Inanspruchnahme eines Angebots der Förde-
rung eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung und der Kindertages-
pflege nach §§ 22 und 24 des Achten Buches Sozialgesetzbuch erhebt 
die Stadtgemeinde Bremerhaven Beiträge. 

(2) Das Ortsgesetz ist von allen Trägern, die Zuwendungen nach § 18 
des Bremischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrich-
tungen und in Tagespflege (Bremisches Tageseinrichtungs- und Kin-
dertagespflegegesetz - BremKTG) erhalten, anzuwenden. 

(3) Die Inanspruchnahme der Kindertagespflege nach der Vollendung 
des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt und durch Schulkinder 
kann nur bei einem nachgewiesenen Bedarf außerhalb der Betreuungs-
zeiten gemäß § 13 des Aufnahme- und Betreuungszeitenortsgesetzes 
der Stadt Bremerhaven vom 27. September 2012 (Brem.GBl. S. 422) 
und Nummer 1 der Ordnung für die Nutzung der Kindergärten und 
Horte der Stadt Bremerhaven vom 1. August 2012 (Brem.ABl. S. 655), 
beide in der jeweils gültigen Fassung, erfolgen. 

(4) Beitragsschuldner sind, entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit, die Eltern. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusam-
men, so tritt dieser an die Stelle der Eltern. Befindet sich ein Kind, das 
die Tagesbetreuung besucht, ständig außerhalb des Elternhauses in 
Vollzeitpflege nach § 33 des Achten Buches Sozialgesetzbuch bei Pfle-
geeltern oder in einer vergleichbaren Lebenssituation bei Großeltern o-
der Verwandten, so treten diese an die Stelle der Eltern. 

 
 
 
 

§ 1 Beiträge 

(1) Unverändert. 
 
 
 

(2) Unverändert. 
 
 
 

(3) Unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Unverändert. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

(5) Abweichend von Absatz 1 entfällt für Kinder mit gewöhnlichem Auf-
enthalt in der Stadtgemeinde Bremerhaven ab dem ersten des Monats, 
in dem sie das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu ihrer Einschu-
lung die Verpflichtung zur Beteiligung an den für die Betreuung und 
Förderung entstehenden Kosten in allen Tageseinrichtungen der Stadt-
gemeinde sowie in allen Tageseinrichtungen und Kindertagespflege-
stellen, für die die Stadtgemeinde Zuwendungen nach § 18 des Bremi-
schen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 
in Tagespflege (Bremisches Tageseinrichtungs- und Kindertagespflege-
gesetz - BremKTG) oder Geldleistungen nach § 23 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch gewähren. Die Verpflichtung zur Beteiligung an den 
Verpflegungskosten bleibt unberührt. 

(5) Unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) Abweichend von Absatz 1 entfällt für Grundschulkinder in der Hort-
betreuung mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Stadtgemeinde Bremer-
haven für die Betreuung während der Schulzeit in der Zeit von 13 Uhr 
bis 16 Uhr sowie in den Ferien in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr die Ver-
pflichtung zur Beteiligung an den für die Betreuung und Förderung ent-
stehenden Kosten in allen Tageseinrichtungen in der Stadtgemeinde. 
Die Beiträge für die Mittagsverpflegung sowie für die Betreuung außer-
halb der in Satz 1 genannten Zeiten entfallen nicht. 

§ 2 Beitragszeitraum und Fälligkeit Unverändert. 

§ 3 Beitragshöhe Unverändert. 

§ 4 Ermäßigungen Unverändert. 

§ 5 Einkommen Unverändert. 

§ 6 Beitragsrückerstattung Unverändert. 

§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten Unverändert. 

 


